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Gisela Notz

Gesellschaftliches Potenzial der Haus-
und Betreuungsarbeit
Umverteilung statt Abwälzung auf Freiwillige und Dienstbotinnen

In den aktuellen Debatten um die «Zukunft der Arbeit» ist auch die Care-
Ökonomie diskussionswürdig geworden. «Der Begriff Care-Ökonomie be-
zieht sich auf alle bezahlt und unbezahlt geleisteten Tätigkeiten, bei denen
Menschen für andere sorgen oder für die alltägliche Versorgung anderer
Menschen zuständig sind. Diese Tätigkeiten beziehen sich auf die Um-
Wandlung von standardisierten und industrialisierten Gütern und Dienst-
leistungen für einen den unterschiedlichsten Bedürfnissen angepassten
täglichen Verbrauch innerhalb und ausserhalb des Haushalts, auf das Auf-
ziehen von Kindern, auf die Pflege von Menschen und andere Formen von
Beziehungsarbeit. All diese Tätigkeiten und die Art und Weise, wie sie ge-
tan werden, machen einen wesentlichen Teil des Lebensstandards einer
Gesellschaft aus.» (Madörin 2001, 41)

Die Arbeitsabläufe in der Care-Ökonomie sind weit weniger planbar als

jene in anderen Wirtschaftsbereichen. «Wir können zwar immer schneller
Autos produzieren, aber nicht schneller Alte pflegen oder Kinder erziehen.»
(Madörin 2012,11) Mascha Madörin kritisiert, dass aufgrund der Borniert-
heit der Wirtschaftstheorien das ökonomische Merkmal «Care», also «Sor-

ge», in Statistiken nicht berücksichtigt wird; deshalb könne auch der Zeit-
anteil, der auf solche Tätigkeiten entfällt, nur geschätzt werden. Ich frage
zunächst nach den Gründen, warum dies so ist. An den Beispielen Hausar-
beit, Altenpflege und Kindererziehung zeige ich dann neue Entwicklungen
der Care-Ökonomie in der BRD auf und ziehe daraus Schlussfolgerungen.

Das Private ist (noch immer nicht) politisch
Schilliger (2009) führt diese Nichtbeachtung der Care-Ökonomie in der
Statistik vor allem darauf zurück, dass diese Arbeiten - trotz der Forderun-
gen der Neuen Frauenbewegung «Das Private ist politisch» - als «Privatsa-
che» taxiert werden, jedenfalls soweit es sich um unbezahlte Care-Arbei-
ten handelt. Das hängt mit einem verengten Arbeitsbegriff und einem
noch engeren Verständnis von Ökonomie zusammen. Schliesslich flogen
1968 die Tomaten', weil die Genossen des Sozialistischen Deutschen Stu-
dentenbundes (SDS) nicht bereit waren, die Thesen der Genossin des Ak-
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tionsrats zur Befreiung der Frau, Heike Sander, aufzunehmen, die in ihrer
Rede auf die spezifische Ausbeutung der Frauen im öffentlichen und pri-
vaten Bereich hingewiesen hatte (Notz 2005, 30). Sie bezeichnete den SDS

als «ein Spiegelbild gesamtgesellschaftlicher Verhältnisse», als eine Orga-
nisation, die bestimmte Bereiche des Lebens vom gesellschaftlichen ab-
trenne und tabuisiere, indem sie ihnen das Etikett «Privatleben» gebe.
«Das Private ist politisch» wurde zum Slogan der neuen Bewegungen. Es

ging um eine zentrale Kritik der patriarchalen Abhängigkeit und Unter-
drückung und damit um eine grundlegende Veränderung des linken
Politikverständnisses. In Erweiterung des traditionell männlichen Politik-
begriffs wurde damit die politische Dimension scheinbar privater Bezie-

hungs- und Arbeitsstrukturen hervorgehoben.
Seither gab es eine Menge Versuche, diese «abgespaltenen Tätigkeiten»

(Scholz 2000,18), die sich angeblich betriebswirtschaftlicher Rationalität
im Bereich der abstrakten Arbeit widersetzen, theoretisch zu erklären und
Strategien zur Lösung der mit der Trennung zwischen privat und politisch
verbundenen Arbeitsteilung und damit einhergehender Diskriminierun-
gen zu entwickeln. Zunächst thematisierten die Diskussionen eine Fülle
miteinander verflochtener Aspekte: von der Forderung nach «Lohn für
Hausarbeit» bis zur Forderung nach gleichberechtigter Beteiligung an der
Erwerbsarbeit und existenzsichernden Löhnen (auch) für Frauen (Notz
2005, 45; Dokumentation der ersten Sommeruniversität für Frauen 1977)-

Neue Begriffe wie «Beziehungsarbeit» wurden in der Frauenforschung
verwendet. Kontos und Walser (1979, 97ff.) benutzen diesen Begriff, um da-

mit die psychischen Dimensionen der Hausarbeit zu fassen. «Gefühlsar-
beit» oder «Emotionsarbeit» soll gleichermassen die psychischen und
emotionalen Belastungen, die damit verbunden sind, untersuchen (Hoch-
Schild 1990). Neue Begrifflichkeiten wie zum Beispiel «Fürsorgliche Praxis»
(Senghaas-Knobloch 2008), «vorsorgendes Wirtschaften» als «haushälteri-
sches Wirtschaften» oder «Haushalten» (Biesecker u. a. 1998) tauchten auf,
oft war es alter Wein in neuen Schläuchen. Mehrmals wurde die - zumin-
dest vorübergehende - Bezahlung von Hausarbeit gefordert.

Wobei die Absicht der Wiederherstellung der bürgerlichen Kleinfamilie
mit Haupternährer und Hausfrau, zumindest für einen Lebensabschnitt,
bei einigen Konzepten ebenso wenig zu übersehen ist wie bevölkerungs-
politische Zielsetzungen. So verlangt der Verband der Familienfrauen und
-männer (vffm)* ein «gebührendes Äquivalent» für Familienarbeit, weil
deren (rein) ideologische Aufwertung die dort organisierten Frauen nicht
mehr zufriedenstellt. Viele Frauen würden sich nach der Geburt eines Kin-
des bewusst dafür entscheiden, «Familienarbeit» zu leisten, somit gewis-
sermassen einen Berufswechsel vollziehen, der gleichwertige Entlohnung
verlangt (vgl. Metz 1998). In diese Richtung gehen auch Konzepte zum
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«Erziehungsgehalt» (Leipert/Opielka 1998) oder «Familiengehalt» (Paul
Kirchhof). Beide Konzepte operieren explizit mit einem «feministischen
Arbeitsbegriff», nach dem der generative Beitrag Kindererziehung weitge-
hend von der Politik als «Nichtleistung» im Sinne der sozialen Sicherungs-
Systeme definiert werde, obwohl Familienarbeit doch die Basis der Gesell-
schaft darstelle. Dies sei ein grosses Unrecht/

Weiter geht Peter Mersch (2006), der eine Professionalisierung der Fa-

milienarbeit vorschlägt, die über eine Besteuerung von Kinderlosen zu fi-
nanzieren wäre. Mit derartigen Konzepten wird Haus- und Erziehungsar-
beit unter den traditionellen Arbeitsbegriff subsumiert, mit ein wenig
Taschengeld versehen, ohne dass Strukturveränderungen beabsichtigt
sind. Letztlich sollen durch eine solche «Aufwertung» der häuslichen Ar-
beiten Frauen aus der bezahlten Arbeit in ihre alten Rollen zurückgedrängt
werden. Die Exklusion aus gesellschaftlich organisierter Arbeit mit allen
damit verbundenen Nachteilen - unter anderem den Schwierigkeiten der

späteren Wiedereingliederung - wird reproduziert. Selbst dann, wenn die
Arbeiten Männern angeboten werden, haben vor allem Frauen die Nach-
teile zu tragen, weil sie es sind, die aufgrund übernommener oder über-
kommener Rollenvorstellungen diese Arbeiten übernehmen.

Blick auf die gesamte Ökonomie
Die Haus-, Pflege- und Sorgeökonomie und wirtschaftliche Prozesse in der
informellen Ökonomie oder im Non-Profit-Bereich bleiben auch heute
überwiegend Privatsache, und ihr monetärer Wert, der ungefähr drei Vier-
tel des regulären Bruttoinlandsproduktes ausmacht, bleibt in den etab-
Herten volkswirtschaftliche Berechnungen und Betrachtungen meistens
unberücksichtigt (Madörin 2012, 11). Feministische Care-Ökonominnen
fordern, dass sich das ändert und der monetäre Wert in der Errechnung
des Bruttoinlandsprodukts erfasst wird. In der Schweiz erfasst deshalb
das Bundesamt für Statistik mit dem «Satellitenkonto Haushaltsprodukti-
on» die Wertschöpfung der Haushalte separat als Teilbereich der gesamt-
wirtschaftlichen Bruttowertschöpfung. Damit bleibt jedoch die Trennung
bestehen. Wenn Care-Ökonomie nicht nur für eine sekundäre Ökonomie,
sondern für einen Teil des Ganzen stehen soll, wird es notwendig, den Blick
auf die «Arbeit als Ganzes» zu richten (Notz 2005).

Das heisst, Arbeit ist nicht nur als die instrumented gebundene, mehr
oder weniger gut oder schlecht entlohnte zielgerichtete Tätigkeit in Pro-
duktion und Dienstleistung zu verstehen, sondern Arbeit findet ebenso
ausserhalb der Lohnarbeit oder einer anderen das Einkommen sicherstel-
lenden Erwerbsarbeit statt (Notz 1987). Diese Arbeiten werden traditionell
nicht dem Begriff Arbeit subsumiert, weil sie dem «Reich der Freiheit» zu-
geordnet sind, das dem «Reich der Notwendigkeit» entgegengesetzt wird/
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Sie werden jenseits der materiellen Produktion geleistet und aufgrund der
geschlechtshierarchischen Arbeitsteilung immer noch wesentlich von ei-

nem Geschlecht erwartet und auch meist erbracht.
Ein Arbeitsbegriff, der sich auf die Analyse des gesamten Spektrums

von Arbeit bezieht, unabhängig von der Entlohnung, muss auch von ver-
schiedenen Arbeitsorten ausgehen: Neben Industriebetrieben, kleinen
und mittleren Unternehmen, Verwaltungen und Projekten und Betrieben
aus der Alternativökonomie sind das Einrichtungen im Sozial- und Ge-

sundheitsbereich, Wohlfahrtsorganisationen, Vereine und Verbände, die
bürgerschaftliches Engagement und ehrenamtliche Arbeit organisieren,
Projekte der sozialen Bewegungen und freilich auch Familien oder andere
Wohn- und Lebensgemeinschaften, in denen Elaus- und Sorgearbeit orga-
nisiert wird. Ein solcher Arbeitsbegriff erfordert einen erweiterten Begriff
von Wirtschaften, der Erwerbs-, Gemeinwesen-, Versorgungs-, Subsistenz-
und Haushaltsökonomie einschliesst und gleichgewichtig betrachtet. Es

geht also nicht nur um einen neuen Arbeitsbegriff oder um dessen Ergän-
zung durch Care, sondern um einen neuen Begriff von Wirtschaft, der alle
ökonomischen Bereiche beinhaltet, den Aufbau gemeinschaftlicher, kol-
lektiver Strukturen, in denen die Menschen selbstverantwortlich tätig
werden können, diese als wichtige Arbeit berücksichtigt und den Zusam-
menhang zwischen unbezahlter und bezahlter Arbeit herstellt sowie die

Trennung zwischen ökonomischen und (scheinbar) ausserökonomischen
Bereichen überwindet.

Die bestehenden Geschlechterverhältnisse sind so strukturiert, dass ei-
nerseits die in der Familie und anderen Lebensformen sowie sozialen Or-

ganisationen geleistete unbezahlte Arbeit (meist Frauenarbeit) die Markt-
aktivitäten (meist Männerarbeit) überhaupt erst möglich macht.
Andererseits sind die bezahlt geleisteten Marktaktivitäten Voraussetzung
dafür, dass die Haus-, Sorge- und Fürsorgearbeiten als «unbezahlbare Ar-
beiten» behandelt werden können. Wesentliche wirtschaftliche Zusam-
menhänge können daher nicht verstanden werden, wenn der Blick nicht
auf die gesamte Ökonomie gerichtet wird. Auch die Auseinandersetzung
zwischen Kapital und Arbeit findet nicht allein im Innern der Fabrik statt.

Care-Arbeit bleibt Frauensache
Care-Arbeit wird in ihrer bezahlt und unbezahlt geleisteten Form haupt-
sächlich durch Frauen geleistet. Sie wird in der Zukunft noch weiter zu-
nehmen, denn die Problemlagen und damit die Zahl derjenigen, die der
Hilfe bedürfen, werden sowohl innerhalb der bezahlten Arbeit als auch der
unbezahlten Arbeit angesichts der aktuellen globalen Krisen zunehmen.
Madörin schätzt, dass in der Schweiz vier Fünftel der gesamten Arbeits-
stunden von Frauen auf Care-Arbeiten entfallen, bei den Männern sind es
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zwei Fünftel. Etwa ein Zehntel der Erwerbsarbeitsstellen der Männer ge-
hören zur Care-Ökonomie, bei den Frauen etwa ein Drittel. Das Volumen
unbezahlter Arbeit ist in der Schweiz grösser als das Volumen bezahlter
Arbeit (Madörin 2007,144). Das ist in der BRD nicht anders. Rechnet man
Arbeiten dazu, die nicht der direkten «individuellen Reproduktion» zuge-
hören, so vergrössert sich die Zahl.

Care-Arbeit wird sowohl als Lohnarbeit als auch als selbständige Arbeit,
als «ehrenamtliche» Gratisarbeit oder im eigenen Flaushalt verrichtet. Für
das unbezahlte Arbeitsvolumen wird mit dem Ruf nach Gemeinsinn ge-
worben, das bezahlte fällt mehr und mehr dem Sozialabbau zum Opfer
oder wird mit Niedrigstlöhnen entwertet. Die unbezahlten Care-Arbeiten
nehmen in dem Masse zu, wie sie im bezahlten Bereich abgebaut werden.
Aus dem siebten Familienbericht der Bundesregierung (BRD) geht es deut-
lieh hervor: Wir stehen vor einer kopernikanischen Wende bezüglich der

Gestaltung von Care, weil die Rückkehr zur ehemaligen Geschlechterlö-

sung des Ernährermodells in demokratischen Gesellschaften nicht mehr
möglich sei. Konstatiert wird dennoch: «Diese Entwicklungen [Zunahme
der Care-Arbeit] betreffen immer noch vorrangig den weiblichen Part in
der Familie, wiewohl die Beteiligung der männlichen Seite langsam zu-
nimmt» (BMFSFJ 2006,170). Im Familienbericht wird offensichtlich davon

ausgegangen, dass Frauen trotz zunehmender Erwerbstätigkeit weder
vom Staat noch von den Männern von der enormen Gratisarbeit entlastet
werden, und wenn, dann «nur langsam».

Rückkehr der Dienstbotinnen
Verbreiteter scheinen neue Dienstbotinnenmodelle zu sein, durch die
weisse deutsche Frauen auf Kosten von Frauen, die illegalisiert leben oder/
und aus den armen Ländern der Welt kommen, begünstigt werden. Das ist
eine schlechte Lösung des Problems, denn so werden auch diese Arbeiten
weiter privatisiert. Care-Arbeit wird kommerzialisiert und verwandelt sich
zu einer äusserst schlecht bezahlten Ware, die man auf dem Dienstieis-
tungsmarkt kaufen kann. Das führt nicht nur zur Beibehaltung der ge-
schlechtsspezifischen Arbeitsteilung, sondern auch zu neuen Unter-
Schichtungen (auch) unter Frauen. Was Lily Braun bereits um die
Jahrhundertwende schrieb, gilt auch heute noch: «Der Arbeiter verkauft
einen, wenn auch den allergrössten Teil seiner Arbeitskraft, der Dienstbo-
te verkauft seine Person.» (Braun 1979, 46) Und heute gibt es keine Dienst-
mädchenvereine, die - wie im Zusammenhang mit der «alten» Frauenbe-

wegung - für mehr Rechte dieser extrem ausgebeuteten Frauen kämpfen.
Die Frage, ob unter emanzipatorischen Gesichtspunkten eine Ausweitung
des Beschäftigungsfelds von Dienstbotinnen überhaupt wünschenswert
ist, wird nicht mehr kritisch diskutiert, im Gegenteil: Die Rückkehr der
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Dienstbotengesellschaft wird als Innovation gefeiert. Dass die Pflege von
hilfsbedürftigen Menschen und die Erziehung von Kindern gut ausgebil-
detes Personal voraussetzen, das dann auch entsprechend zu entlohnen
ist, wird dabei ausser Acht gelassen.

Wenn die Rollenaufteilung zwischen Haupternährer und Hausfrau bzw.
Zuverdienerin in kleinfamilialen Lebensformen nicht bzw. nur auf Kosten
anderer Frauen aufzuweichen ist, dann wird es notwendig, die Kritik an
der kleinfamilialen Lebensform, wie sie Anfang der t97oer-Jahre (in der
BRD) geführt wurde, ebenso wieder aufzunehmen und zu diskutieren wie
die Kritik an der betrieblichen Arbeitsorganisation und am Arbeitsbegriff
(vgl. Notz 2004). Für Menschen in weniger gut situierten Lebenszusam-
menhängen ist das Modell ohnehin nicht praktikabel. Sie erledigen die
unbezahlte Care-Arbeit oft auf Kosten der eigenständigen Existenzsiche-

rung. Die Integration von Frauen in den Arbeitsmarkt vollzog sich in den
letzten Jahrzehnten vor allem über die Ausweitung von Teilzeitarbeitsver-
hältnissen und ungeschützten (prekären) Arbeitsverhältnissen. Und dort
wo frau (oder man) vom Ertrag der Arbeit einigermassen leben könnte,
wird nur ganz selten geteilt. Die meisten Teilzeit arbeitenden Frauen ar-
beiten im Dienstleistungssektor (oft auch dort mit hohem Anteil an Care-
Arbeit) und vor allem in Bereichen mit hohem Leistungsdruck und einem
nicht existenzsichernden Einkommen.

Wer pflegt uns, wenn wir alt sind?
Das ist schon länger eine der grossen Zukunftsfragen. Der Bereich der AI-
tenpflege ist fast zu hundert Prozent Frauensache, egal ob in der professio-
nellen Altenpflege, in der Familie oder in der ehrenamtlichen Gratisarbeit.
Der Bedarf an Altenpflegerinnen ist angesichts der demografischen Ent-
Wicklung gross, weitere «Ehrenamtliche» sind nur schwer zu gewinnen.
Versicherungspflichtige Stellen für ausgebildete Pflegekräfte werden abge-
baut oder durch Mini-Jobs mit Niedriglöhnen ersetzt; wer bleibt, ist über-
lastet. Staat und Wohlfahrtsverbände suchen nach Lösungen, um Kosten
zu sparen, vor allem Personalkosten. Arbeitsdienste im Sinne von sozialen
Pflichtjahren werden immer wieder diskutiert, wären aber ohne Verfas-
sungsänderung schwer durchzusetzen, denn das Grundgesetz Artikel 12

gebietet; «Niemand darf zu einer bestimmten Arbeit gezwungen werden,
ausser im Rahmen einer herkömmlichen allgemeinen, für alle gleichen öf-
fentlichen Dienstleistungspflicht. Zwangsarbeit ist nur bei einer gericht-
lieh angeordneten Freiheitsentziehung zulässig.» Wie mit den «neuen»
Problemen fertig werden?

Mit Inkrafttreten des «Gesetzes zur Änderung wehrrechtlicher Vor-
Schriften (Wehrrechtsänderungsgesetz, WehrRÄndG 2011) am 1. Juli 2011 ist
die Wehrpflicht in der BRD ausgesetzt. Damit entfällt auch der Zivildienst,
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der sich zu «einer tragenden Säule des deutschen Wohlfahrtsstaates ent-
wickelte» (Anheier u.a. 2012, 4). Keine Pflichtdienste mehr - das ist ein
Grund zur Freude. Aber: Bundesfamilienministerin Kristina Schröder -
und nicht nur sie - erwartete eine soziale Katastrophe, vor allem in der AI-
tenpflege, denn das war einer der Haupteinsatzbereiche der rund 90000
Zivildienstleistenden. Neben den freiwilligen Wehrdienst tritt daher der
Bundesfreiwilligendienst (BFD). Jugendfreiwilligendienste gibt es schon
lange; dazu zählen das Freiwillige Soziale Jahr und das Freiwillige Ökolo-
gische Jahr sowie entwicklungspolitische Freiwilligendienste wie «weit-
wärts» für junge Männer und Frauen. Die Freiwilligendienste unterschei-
den sich vom klassischen «Ehrenamt»,.indem «Freiwillige» sich für einen
bestimmten Zeitrum verpflichten, ein bestimmtes Stundenkontingent pro
Woche abzuleisten.

Seit Langem wird in der Bundesrepublik darüber diskutiert, wie die üb-
rigen Freiwilligendienste in verbindlichere und verlässlichere Strukturen
gebracht und auf personell unterversorgte Arbeitsbereiche konzentriert
werden können, ohne dass sie dann dem Vorwurf eines Pflichtdienstes
ausgesetzt sind. Im Sozial-, Erziehungs- und Gesundheitswesen und be-
sonders in der Altenhilfe und -pflege bestand auch vor der Verkürzung und
späteren Aussetzung des Zivildienstes eklatanter Personalmangel, weil
weder Markt noch Staat diese Arbeiten regulär bezahlen wollen. Bereits
2005 wurde ein Generationsübergreifender Freiwilligendienst (GÜF) er-

probt. Damals sollten sich die Freiwilligen mindestens acht Stunden pro
Woche für mindestens ein halbes Jahr verpflichten, 2009 kamen der Frei-
willigendienst für alle Generationen (FDaG) und die «Mehrgenerationen-
häuser» als Engagementfelder hinzu.

«Nichts ist erfüllender, als gebraucht zu werden»
Mit diesem Slogan hat das Familienministerium auf Grossplakaten für
den Bundesfreiwilligendienst (BFD) geworben, der durch das Bundesfrei-
willigendienstgesetz geregelt wird. Das Bundesamt für Zivildienst, das in
Bundesamt für Familie und zivilgesellschaftliche Aufgaben umbenannt
wurde, soll überprüfen und sicherstellen, dass durch den BFD keine regu-
lären Arbeitsplätze vernichtet werden und die pädagogische Betreuung
eingehalten wird. Die «freiwillige» Verpflichtung, für die Männer und
Frauen aller Altersklassen, soweit sie die Schulpflicht abgeleistet haben,
angeworben werden, dauert mindestens 6 und höchstens 18 Monate, um-
fasst 40 Stunden in der Woche für unter 27-Jährige und mindestens 20 Wo-
chenstunden für Ältere. Ausländische Mitbürgerinnen sind eingeschlos-
sen. Die «neue Freiwilligenarbeit»wird in soziale und ökologische Bereiche,
Sport, Integration und Kultur vermittelt. Schwerpunkte sind die Kinder-
und Jugendbetreuung und die Altenbetreuung und -pflege. Teilnehmer
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am BFD sind während dieser Zeit grundsätzlich Mitglied in der gesetzli-
chen Renten-, Unfall-, Kranken-, Pflege- und Arbeitslosenversicherung.
Sie erhalten ein Taschengeld, das derzeit monatlich maximal 336 Euro bei
einer Vollzeitbeschäftigung betragen darf. «Bufdis» (Ministerin Schröder)
erhalten unentgeltliche Unterkunft, Verpflegung und Arbeitskleidung. Die

grossen Wohlfahrtsverbände sind beteiligt. Sie bekommen 200 Euro Zu-
schuss, wenn sie eine Stelle einrichten. Gut 35000 Bundesfreiwillige sind
seit dem Frühjahr 2or2 im Einsatz (Anheier 2012).

Seit dem 1. Januar 2012 lohnt sich auch für Hartz-IV-Empfänger eine
«Stelle» im BFD: anstatt vorher 60 Euro dürfen sie nun 175 Euro zusätzlich
zu ihren Hartz-IV-Bezügen vom Taschengeld behalten und sind während
des BFD nicht verpflichtet, eine Arbeit aufzunehmen. Das ist für viele
Langzeiterwerbslose und arme Rentnerinnen viel Geld. Im Bundestag
wird bereits darüber sinniert, ob «Freiwillige» Ehrenamtliche oder Lohn-
empfängerlnnen, also Arbeitskräfte seien.® In der Antwort der Bundesre-
gierung (17/9247) vom 2.4.2012 auf eine Kleine Anfrage der Linksfraktion
geht es um die Steuer- und sozialrechtliche Behandlung der Leistungen
beim Bundesfreiwilligendienst. Die Linke will erreichen, dass Bufdis aus-
reichend entgolten werden, auch um zu verhindern, dass «der Bundesfrei-
willigendienst (BFD) ein verkappter Niedriglohnsektor wird».

Die Bundesregierung sieht in den Freiwilligendienstleistenden dagegen
«keine Arbeitskräfte im eigentlichen Sinne» und wertet es als Erfolg ihrer
Politik, «dass sich derzeit mehr als 85000 Menschen freiwillig und ehren-
amtlich, d.h. unentgeltlich in einem gesetzlich geregelten Freiwilligen-
dienst engagieren». Anreizdefizite beim Bundesfreiwilligendienst, weil
die Bufdis niedriger entlohnt werden als die Freiwilligen Wehrdienstleis-
tenden (FWD), sieht die Bundesregierung nicht. Tragender Grund für die
Entscheidung, an einem Freiwilligendienst teilzunehmen, sei der Freiwil-
ligendienst selbst. Er stelle «eine Bereicherung für jeden Freiwilligen und
jede Freiwillige dar», so die Bundesregierung.

Fliessende Übergänge zwischen unbezahlter und bezahlter Arbeit
«Zeit, das Richtige zu tun» war ebenfalls ein Slogan auf den teuren Werbe-
plakaten für den BFD. Was aber ist «das Richtige»? Wohlfahrtsexpertinnen
wiesen schon lange vor der Reduzierung bzw. dem Abbau des Zivildienstes
immer wieder darauf hin, dass es um die Zukunft der Pflege älterer Men-
sehen in Deutschland nicht gut bestellt ist. Im Sozialbereich und vor allem
in der Altenpflege müssten mehr qualifizierte sozialversicherungspflichti-
ge «reguläre Arbeitsplätze» geschaffen werden. Gemeinsinn und sozial
kompetentes Verhalten können ebenso wenig erzwungen werden wie Soli-
darität. «Auf gute Pflege haben alle ein Recht, sie darf nicht arm machen»,
sagt das Bündnis für Pflege, in dem sich verschiedene Verbände, darunter
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auch grosse Wohlfahrtsverbände und die Gewerkschaft ver.di, zusam-
mengeschlossen haben, die die aktuelle Situation nicht länger hinnehmen
wollen. Sie fordern massgeschneiderte Leistungen für Pflegebedürftige,
Unterstützung und Anerkennung für Angehörige, bessere Lohn- und Ar-
beitsbedingungen und gerechte Finanzierung.®

Mit der Förderung des BFD fährt der Zug in die entgegengesetzte Rieh-

tung - und die eben ausgehandelten, ohnehin schon niedrigen Mindest-
löhne von 8,50 Euro für die Pflegebranche können dadurch leicht umgan-
gen werden. Zwar gebietet das Gesetz eine arbeitsmarktneutrale
Ausgestaltung - das heisst, die Freiwilligen sollen lediglich «unterstützen-
de, zusätzliche Tätigkeiten verrichten» und keinesfalls hauptamtliche
Kräfte ersetzen. Eine Abgrenzung dürfte in der Praxis jedoch schwerfallen.
Arbeitsplatzbeschreibungen gibt es nicht, genauso wenig existiert eine
Definition dieser Art von Stellen.

Die Beschränkung auf «unterstützende Tätigkeiten» ist nicht unproble-
matisch. Denn wenn damit zwischenmenschliche emotionale Zuwen-
dung für Kranke, Kinder, Alte oder andere der Hilfe,Bedürftige gemeint ist,
so sind das Tätigkeiten, die früher integraler Bestandteil der Berufe von AI-
tenpflegerinnen, Krankenschwestern, Erzieherinnen oder Sozialarbeite-
rinnen waren. Die Monetarisierung der ehrenamtlichen Arbeit ist nicht
wirklich neu. In der durch Wohlfahrtsverbände organisierten Nachbar-
schaftshilfe, aber auch im Sport und in anderen Bereichen werden oft Auf-
Wandsentschädigungen gezahlt, die den Übergang des ursprünglichen
Gratisengagements in den Niedrig- und Niedrigstlohnsektor schon lange
markieren. Sie kommen die Einrichtungen billiger zu stehen als das Schaf-
fen von regulären Arbeitsplätzen. So besteht die Gefahr, dass die soziale
Grundversorgung wesentlich durch eine zu Niedrigstlöhnen beschäftigte
Randbelegschaft aus Freiwilligen unterstützt wird.

Ein Nebeneinander unterschiedlichster Arbeitsformen
In den wohlfahrtsstaatlichen Tätigkeitsbereichen, besonders im Erzie-
hungs- und Altenbereich besteht schon immer ein Nebeneinander unter-
schiedlichster Arbeitsformen. Sie reichen vom gut bezahlten Geschäfts-
führer oder Psychologen über Beamte, Angestellte in unterschiedlichsten
Funktionen, Aushilfs- und Honorartätigkeiten, freie Mitarbeit, Selbstän-
dige (oft arbeiten auch sie prekär), im Nebenberuf Tätige, Beschäftigte in
Arbeitsbeschaffungs- und Qualifizierungsmassnahmen (ABM) sowie ge-
ringfügig Beschäftigte bis zu Mini-Jobberinnen, Zivildienstleistenden,
Leiharbeiterinnen und Schwarzarbeiterinnen. In vielen sozialen Einrich-
tungen, in Projekten im Gesundheitsbereich, aber auch in kulturellen und
soziokulturellen Zentren sind oft mehr als die Hälfte der Beschäftigten
«ganz ohne Geld» tätig. Viele Vereine und vor allem Selbsthilfeorganisatio-
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